
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf                                                           Berlin, den 18.01.2017
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlage zur Kenntnisnahme  
 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 23.02.2017
 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: Feststellung der materiellen Planreife gemäß § 33 Abs. 3  

BauGB zum Bebauungsplan XXI-15-1 vom 12. März 2013 
mit Deckblatt vom 5. September 2016 für die nördliche Teil-
fläche des Bereichs zwischen der Meeraner Straße, der 
Rhinstraße und der Allee der Kosmonauten im Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf, Ortsteil Marzahn 

 
 
 
 
2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 
 
Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 17.01.17 beschlossen, 
die BA-Vorlage Nr. 0027/V der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. 
 
 
 
 
Die Vorlage ist als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagmar Pohle 
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, 
Personal und Finanzen 
 
Anlagen 
 
 



Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin      05.01.2017 
Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, Personal und Finanzen -5221 
Stapl BPL 6 
 

Vorlage für das Bezirksamt 
- zur Beschlussfassung - 

Nr. 0027/V 
 
A. Gegenstand der Vorlage: Feststellung der materiellen Planreife zum Bebau-

ungsplanverfahren XXI-15-1 vom 12. März 2013 
mit Deckblatt vom 5. September 2016 für die nörd-
liche Teilfläche des Bereichs zwischen der Meera-
ner Straße, der Rhinstraße und der Allee der 
Kosmonauten im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, 
Ortsteil Marzahn 
 

B. Berichterstatterin: Bezirksbürgermeisterin Frau Pohle 
 

C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, 
1. der Feststellung der materiellen Planreife 

(Anlage 1) zuzustimmen, 
2. die Abteilung Stadtentwicklung, Gesund-

heit, Personal und Finanzen mit der Durch-
führung der weiteren Verfahrensschritte zu 
beauftragen. 

 
C.2 Weiterleitung an die BVV 
 zugleich Veröffentlichung: 

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vor-
lage der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen und 
umgehend zu veröffentlichen.  
 

D. Begründung: siehe Anlage 
 

E. Rechtsgrundlage: § 33 Abs. 3 BauGB 
§ 15, § 36 Abs. 2 Buchstabe b, f und Abs. 3 Be-
zirksverwaltungsgesetz (BezVG) 
 

F. Haushaltsmäßige Auswirkungen: 
 
 

keine 
 

G. Gleichstellungsrelevante Auswirkun-
gen: 

 

keine 
 

H. Behindertenrelevante Auswir-kungen: keine 
 
 

I. Migrantenrelevante Auswirkungen: 
 

keine 
 

J. Kinder- und jugendrelevante Auswir-
kungen:                                                 

keine 
 

 
 
 
Dagmar Pohle 
Bezirksbürgermeisterin und Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, Gesundheit, 
Personal und Finanzen 
 
Anlagen 
  



 Anlage 1 
 zur BA-Vorlage  
 Nr. 0027/V 
 
 
 
D. Begründung zur „Planreifeerklärung“: 
 
1. Vorbemerkung zum Verfahrensstand 
 
Mit dem Bebauungsplan XXI-15-1 wird der 2010 festgesetzte Bebauungsplan XXI-15  
für den Teilbereich des Sondergebietes (ehemaliger TOOM-Baumarkt Rhinstraße 
100) geändert. Die bisherige Zweckbestimmung des Sondergebietes „Bau- und 
Heimwerkermarkt“ wird ersetzt durch die primäre Zweckbestimmung „Fachmarkt“. 
Damit soll in Verbindung mit der textlichen Festsetzung ein erweitertes Spektrum 
nicht zentrenrelevanter Einzelhandelssortimente eröffnet werden.  
 
Im Ergebnis der Rechtsprüfung im Zuge der ersten Anzeige des Bebauungsplanes 
bei der zuständigen Senatsverwaltung im Jahr 2014 wurde der Bebauungsplan we-
gen mangelnder Rechtssicherheit beanstandet und aufgrund der Priorität anderer 
Planverfahren zunächst nicht zur Festsetzung gebracht.   
 
Der Eigentümer der Fläche (Doblinger Industriebau AG) beabsichtigt nunmehr, im 
südlichen und östlichen Teil des Geltungsbereiches / Meeraner Straße nach bereits 
erfolgter Nutzungsaufgabe und Abriss des Gartenfachmarktes gewerbliche Nut-
zungen zu etablieren. Nördlich angrenzend auf der Fläche des ehemaligen TOOM-
Baumarktes befinden sich zwei Möbel- bzw. Teppichdiscounter, die mit der Sonder-
gebietsausweisung weiterhin in ihrem Bestand gesichert werden sollen.  
 
Die aktuell beabsichtigten gewerblichen Nutzungen sind aufgrund der o.g. Beanstan-
dung derzeit nicht umsetzbar.    
 
In diesem Zusammenhang wurden die Ziele des Bebauungsplanentwurfes  XXI-15-1   
(ursprünglich XXI-15-1B) unter Berücksichtigung der in der Rechtsprüfung geäußer-
ten Beanstandungen und Hinweise derart geändert, dass sowohl den privaten Be-
langen als auch den Forderungen der Senatsverwaltung im Sinne der Rechtssicher-
heit Rechnung getragen wird. 
     
Mit dem Beschluss  des Bezirksamtes vom 06.09.2016 zur Änderung der Planungs-
ziele  wurde der Planentwurf  im Wesentlichen in folgenden Punkten geändert: 

• Reduzierung der Geschossfläche des Sondergebietes von bisher 15.000 m² 
auf den Bestand (7.300 m²), 

• Sicherung von gewerblichen Bauflächen unter Festsetzung der Nutzungs-
maße der angrenzenden Gewerbegebiete im Sinne der Weiterführung dieser 
städtebaulichen Strukturen bei Ausschluss jeglichen weiteren Einzelhandels. 

 
Der Bebauungsplanentwurf XXI-15-1 vom 12. März 2013 mit Deckblatt vom 5. Sep-
tember 2016 wurde in der Zeit vom 26. September bis einschließlich 28. Oktober 
2016 erneut öffentlich ausgelegt. Die ortsübliche Bekanntmachung der erneuten  
öffentlichen Auslegung erfolgte im Amtsblatt vom 16.09.2016.  
 



 
 

2 

Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a 
Abs. 3 BauGB erneut beteiligt. Sie wurden mit Schreiben vom 19.09.2016 um Stel-
lungnahme zu den geänderten Planinhalten gebeten. 
 
Im Rahmen der erneuten Beteiligung wurden keine Äußerungen vorgebracht, die zu 
einer Änderung der Planung führen. 
 
Aufgrund eines aufgetretenen Formfehlers ist es jedoch erforderlich, die erneute Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB zu wiederholen. Die bereits einge-
gangenen Stellungnahmen behalten ihre Gültigkeit.     
 
  
2. Planreife 
 
Der Eigentümer beabsichtigt nunmehr, eine bauliche Nutzung für die Gewerbefläche 
zu beantragen. Trotz der erforderlichen Wiederholung der erneuten Auslegung, die 
im Januar / Februar 2017 erfolgen wird, kann aufgrund des hier angewendeten be-
schleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB die Genehmigungsfähigkeit nach § 33 
Abs. 3 BauGB geprüft werden.  
 
Danach kann in einem Verfahren, das nach § 13a BauGB durchgeführt wird, ein 
Vorhaben vor Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zugelassen 
werden, wenn anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes nicht entgegensteht und die Erschließung gesichert ist. Darüber 
hinaus hat sich der Vorhabenträger zu verpflichten, die zukünftigen Festsetzungen 
des Bebauungsplans für sich und seine Rechtsnachfolger anzuerkennen.  
 
Der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange muss vor Erteilung der Genehmigung Gelegenheit zur Stellung-
nahme in angemessener Frist gegeben worden sein. Dies ist erfolgt. Im Rahmen der 
im Herbst bereits erfolgten erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung erfolg-
ten keine Äußerungen, die Änderungen für den Geltungsbereich erwarten lassen 
bzw. die Planung erschweren oder unmöglich machen würden.  
 
Demzufolge ist mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass die Festset-
zung des Bebauungsplanes gemäß derzeitigem Planungsstand durch die Bezirks-
verordnetenversammlung beschlossen werden wird. 
 
 
 



Aufgestellt: Berlin, den 12. März 2013 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung  

Stadtentwicklungsamt 
 

gez.i.V. Krambeer gez Christian Gräff. gez. M. Dreßler 
Fachbereichsleiter Vermessung Bezirksstadtrat Fachbereichsleiterin Stadtplanung 

 

   Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 02. April 2013 bis einschließlich 03. Mai 2013 öffentlich ausgelegt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am  19.12.2013  beschlossen. 

 

Berlin, den 24.01.2014 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Wirtschaft und Stadtentwicklung 

Stadtentwicklungsamt 
 

gez. Weißbach 

Amtsleiter 

 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

 

Berlin, den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 

.............................................  ............................................. 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am                                 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.             verkündet worden. 
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Katastergrenzen wurden (tlw.) durch Digitalisierung aus der Flurkarte 
1:1000 bestimmt und in den Lageplan übertragen. Abweichungen zur 
Örtlichkeit sind deshalb nicht auszuschließen! Es können aber daraus 
keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. Notfalls ist der 
genaue Grenzverlauf durch eine örtliche Grenzherstellung festzustellen. 

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.

Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000
Stand: Januar 2013 

Bebauungsplan XXI-15-1 
 

für die nördliche Teilfläche des Bereichs zwischen 
Meeraner Straße, Rhinstraße und Allee der 

Kosmonauten 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf , 

Ortsteil Marzahn 

Vorl. Abzeichnung 

Textliche Festsetzungen  
 
1. Das Sondergebiet „Fachmarkt“ dient der Ansiedlung von einem oder 

mehreren großflächigen Einzelhandelsbetrieben nach § 11 Abs. 3 Nr. 
2 der Baunutzungsverordnung. Zulässig ist eine Geschossfläche von 
nicht mehr als 7.300 m². Zulässig sind folgende Kernsortimente: 

� Kraftwagen, Kraftwagenteile und Zubehör 
� Wohnmöbel, Büromöbel 
� Tapeten und Bodenbeläge, Anstrichmittel 
� Eisen-, Metall und Kunststoffwaren 
� Bau- und Heimwerkerbedarf 
� Sanitärkeramik 
� Beetpflanzen, Wurzelstöcke und Blumenerde 

 � Gewächshäuser und Gerätehäuschen 

Ausnahmsweise können als Kernsortiment zugelassen werden. 
 Sportboote und Zubehör. 

 Der Anteil der nachfolgend aufgeführten Randsortimente darf insge-
samt 730 m² Geschossfläche nicht überschreiten: 

� Nahrungsmittel, 
� Textilien und Bekleidung, 
� Schuhe und Lederwaren, 
� Beleuchtungsartikel, 
� Haushaltsgegenstände aus Metall und Kunststoff, 
� Keramische Erzeugnisse und Glaswaren mit Ausnahme von Sani-
 tärkeramik, 
� Heimtextilien, 
� Holz-, Kork- und Korbwaren, 
� Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse und Ge-
 schenkartikel, 
� Blumen, Pflanzen, zoologischer Bedarf und lebende Tiere mit Aus
 nahme von Sämereien, Beetpflanzen, Wurzelstöcken und Blumen
 erde, 
� Fahrräder, Fahrradteile und Zubehör, Sport- und Campingartikel. 

2. Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Ausge-
nommen hiervon sind kleinflächige Betriebe: 

 � Kioske, Backshops und ähnliche kleinflächige Einzelhandelsbetrie-
 be mit folgenden nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten  sind 
 ausnahmsweise zulässig: Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwa-
 ren; Apotheken, medizinische, orthopädische und kosmetische Ar-
 tikel; Wasch-/Putz- und Reinigungsmittel; Bücher, Zeitschriften, 
 Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf; Organisationsmittel für 
 Bürozwecke. 

 � Tankstellenshops sind ausnahmsweise zulässig, wenn die Ver- 
 kaufsfläche für Waren dem Tankstellenbetrieb räumlich zugeordnet 
 und  die Größe der Verkaufsfläche in einem deutlich untergeordne-
 ten Verhältnis zur Größe der Tankstelle steht. 

 � Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbegebieten (Annexhandel) 
 sind zulässig, wenn die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich 
 zugeordnet und die angebotenen Waren aus eigener Herstellung 
 auf dem Betriebsgrundstück stammen oder im Zusammenhang mit 
 dem hier hergestellten Waren oder mit den angebotenen Hand-
 werksleistungen stehen, die Verkaufsfläche und der Umsatz dem 
 Hauptbetrieb deutlich untergeordnet sind und die Grenze der Groß-
 flächigkeit nach § 11 Abs. (3) BauNVO nicht überschritten wird. 

3. Im Sondergebiet Teilfläche SO 1 dürfen bauliche Anlagen eine Höhe 
von 6,00 m über Geländeoberkante nicht unterschreiten. 

4. Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die 
Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege und Zufahrten so-
wie Werbeanlagen und Beleuchtungsanlagen. 

5. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen, die unmittelbar an die Rhinstraße grenzen, ist 
in einem Abstand von durchschnittlich 12 m in Reihe je ein großkro-
niger Baum mit einem Stammumfang von 18 - 20 cm zu pflanzen. 
Die Verwendung von Bäumen der beigefügten Pflanzliste A wird 
empfohlen. Die Bepflanzung ist im Bereich von unterirdischen Lei-
tungen an die erforderlichen Mindestabstände anzupassen. Die Be-
pflanzungen sind auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang 
nachzupflanzen. Diese Festsetzung gilt nicht für Zugänge und Zu-
fahrten. 

6. Ebenerdige Stellplätze sind in den Baugebieten durch Flächen, die 
zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je angefangene vier Stellplätze ist 
ein großkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang zwischen 18 - 
20 cm in einer mindestens 4,5 m² großen Pflanzinsel zu pflanzen. 
Die Verwendung von Gehölzen der Pflanzliste A wird empfohlen. Die 
Pflanzungen sind auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang 
nachzupflanzen. 

7. Pro angefangene 2.500 m² Grundstücksfläche ist ein großkroniger 
Laubbaum mit einem Stammumfang von 18 - 20 cm in einer mindes-
tens 4,5 m² großen Pflanzinsel zu pflanzen. Die Verwendung von 
Bäumen der Pflanzliste A wird empfohlen. Die nach den übrigen 
textlichen Festsetzungen zu pflanzenden Bäume können auf diese 
Festsetzung nicht angerechnet werden. Die Pflanzungen sind auf 
Dauer zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang nachzupflanzen. 

8. In den Baugebieten ist pro angefangene 25 m² Grundstücksfläche 
mindestens ein Strauch zu pflanzen. Mindestens 50 % der verwende-
ten Gehölze müssen der Pflanzliste B entsprechen. Die Pflanzungen 
sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang nachzupflanzen. 

 
9. Im Sondergebiet sind mindestens 50 % der in östliche Richtung wei-

senden Fassaden der baulichen Anlagen mit selbstklimmenden, ran-
kenden oder schlingenden Pflanzen zu begrünen. Dabei ist je ange-
fangene 2 m Fassadenlänge mindestens eine Pflanze vorzusehen. 
Die Verwendung von Gehölzen der Pflanzliste C wird empfohlen. Die 
Pflanzungen sind auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang 
nachzupflanzen. 

10. Im Sondergebiet sind mindestens 20 % der Dachflächen von Park-
decks extensiv zu begrünen. 

11. Im Sondergebiet ist eine Befestigung von Stellplätzen in wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurch-
lässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung sind unzulässig. Dies 
gilt nicht für Dachstellplätze. 

12. Die Flächen a und b sind mit einem Fahrrecht zugunsten der Feuer-
wehr zu belasten. 

 
 
       Hinweis: 
       Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen 5-9 wird die Ver-

wendung von Arten der der Begründung beigefügten Pflanzliste emp-
fohlen. 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung 
mit dem Inhalt der Urschrift des Bebauungsplanes XXI-15-1 
vom 12. März 2013 übereinstimmt. 
 
Zu diesem Bebauungsplan gehört das Deckblatt vom 5. September 2016 
(in die Abzeichnung eingearbeitet) 
 
Berlin, den 
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abteilung Wirtschaft und Stadtentwicklung 
Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Vermessung 
 
 
 
Im Auftrag 
 
Vervielfältigungen sind nicht erlaubt. 
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